
 

Stellungnahme des Bundesministeriums für Finanzen  

zu den Empfehlungen des Fiskalrates zur Budgetpolitik 

 

 

Das Bundesministerium für Finanzen steht für eine solide Budgetpolitik, welche notwendige 

Voraussetzung für dauerhaftes und stabiles Wachstum ist. Denn nur mit soliden öffentlichen 

Haushalten können auch staatliche Handlungsspielräume jetzt und für kommende 

Generationen sichergestellt werden. Dabei muss die Budgetpolitik stärker auf die Sicherung 

der Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit der österreichischen Wirtschaft ausgerichtet sein.  

 

Diese Sicherung solider Staatsfinanzen ist auf zwei Säulen aufgebaut:  

• die strikte Umsetzung der EU-Vorgaben mit einem strukturell ausgeglichenen 

Haushalt  

• die Verbesserung bestehender und der stärkere Einsatz neuer moderner Governance 

Methoden. 

Die Österreichische Budgetpolitik hat die jüngste Wirtschafts- und Finanzkrise gut gemeistert 

und weist seit 2014 einen im Wesentlichen strukturell ausgeglichen Haushalt, jedoch bei 

einem Schuldenstand von deutlich über 80% des BIP auf.  

 

Die Herausforderungen sind aber nach wie vor sehr groß, dazu zählen insbesondere: 

• ein niedriges Wachstumsumfeld und anhaltende geopolitische und wirtschaftliche 

Spannungen (international, EU/Eurozone) 

• zunehmende Internationalisierung (Verschärfung des Standortwettbewerbs, Migration 

und Integration, Auswirkungen auf Einkommensverteilung) 

• neue Technologien und Innovationen (Wettbewerbs- und Anpassungsfähigkeit einer 

Wirtschaft, Strukturveränderungen im Wirtschaftsleben)  

• die mittel- und längerfristige finanzielle Tragfähigkeit der öffentlichen Haushalte und 

des Sozialsystems in Anbetracht demographischer Trends (Bevölkerungsalterung) 

• der Klimawandel und ein nachhaltiger Ressourceneinsatz 

Die Fortsetzung einer strukturellen Budgetkonsolidierung ist daher auch in den nächsten 

Jahren unerlässlich, also Ausgaben und Einnahmen ins Gleichgewicht zu bringen.   



 

Mittelfristiges Ziel ist es, die Neuverschuldung vollständig abzubauen. Dies erfordert auch 

strenge Budgetdisziplin im Budgetvollzug 2017. Das vorhandene haushaltsrechtliche 

Instrumentarium wird daher strikt anzuwenden sein. Mittelverwendungsüberschreitungen 

und Rücklagen sollen daher nur nach strenger Prüfung der Voraussetzungen freigegeben 

werden. Bei drohenden Überschreitungen insbesondere beim Defizit und Schuldenstand 

sollen entsprechende Gegensteuerungsmaßnahmen vorgelegt werden. 

 

Alle Maßnahmen des vorliegenden Arbeitsprogrammes sowie der anderen Beschlüsse der 

Bundesregierung werden im Rahmen des BFRG 2018 - 2021 und des BFG 2018 unter 

Berücksichtigung der Maastricht Kriterien finanziert und von der Bundesregierung im Herbst 

2017 beschlossen. Die Gegenfinanzierung erfolgt insbesondere durch kostendämpfende 

Maßnahmen – beispielsweise Verwaltungseffizienz, Fördereffizienz, Priorisierungen, e-

Government sowie Einsparungen bei ausgegliederten Einheiten und Sachkosten.  
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